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Erteilung SEPA-Lastschriftmandat für Wassergebühren 
 
 
 
Zweckverband      Telefon:  06023 / 9710-0   
Fernwasserversorgung Spessartgruppe   Telefax:  06023 / 9710-65  
Gerichtsplatzstr. 100     E-Mail:   info@fwspessartgruppe.de 
63755 Alzenau-Hörstein    Gläubiger-IDNr.: DE34ZZZ00000042619 
 
 
 
Absender / Eigentümer:     Kunden Nr: ..........……………..... 
 

____            ………………………………………………..  REE:  ……………………….. 
 
……………………………………………….. 
 
……………………………………………….. 
 
……………………………………………….. 
 
Telefon: ……........................…... 
 
Zu Ihrer Information: Das bisherige Lastschriftverfahren wurde am 01.02.2014 durch das europäische SEPA-Lastschriftverfahren ersetzt.  
Für das SEPA-Lastschriftmandat benötigen wir die Angaben Ihrer IBAN und BIC. Diese finden Sie z.B. auf Ihrem Kontoauszug, auf den 
neuen Bankkarten oder im Online-Banking-Portal. 

 
Ich ermächtige den Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zweckverband 
Fernwasserversorgung Spessartgruppe  auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Name und Anschrift des Kontoinhabers 

Name  

Straße 

PLZ  Ort 

Kreditinstitut 

BIC 

IBAN                       

 
 
Ort / Datum …………………………  Unterschrift: ……………………………………………… 
 
WICHTIG: MANDAT NUR GÜLTIG MIT DATUM UND UNTERSCHRIFT ! 
 
Künftig werden Lastschriften um die Angaben "Gläubiger-Identifikationsnummer" und "Mandatsreferenz-Nr."  
ergänzt, die der eindeutigen Kennung von Kontobelastungen auf Grundlage dieses Mandates dienen. 
Rechtzeitig vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift, werden wir Sie über den Einzug in dieser 
Verfahrensart unterrichten und Ihnen Ihre Mandatsreferenz mitteilen. Wir behalten uns vor, den Zeitraum 
von 14 Kalendertagen (2 Wochen) Vorlauf für die Benachrichtigung (Pre-Notification) vor Fälligkeit auf 
einen Kalendertag zu verkürzen. 


